
          Unna, 01.03.2021 
An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Klassen 
5b, 6b, 7b, 8/9a, 10c 
 
 
 
Blaue Briefe / Versetzung am Ende des Schuljahrs  
(gemäß § 50 Absatz 4 SchulG NRW) 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das Ministerium für Schule und Bildung NRW hat in der letzen Woche einen Erlass zu den 
„Blauen Briefen“ und den Versetzungsregelungen am Ende des Schuljahrs 2020/2021 
herausgegeben. 
Dieser Erlass betrifft alle Schülerinnen und Schüler, die am Förderzentrum Unna zielgleich, 
d.h. nach den Richtlinien der Hauptschule unterrichtet werden. 
 
Der Erlass lautet: 
 
„Aufgrund der weiterhin bestehenden Einschränkungen des Schulbetriebes werden auch  
im Schuljahr 2020/2021 keine Benachrichtigungen wegen Versetzungsgefährdung                  
(= Blaue Briefe) versandt.  
(…) 
Reicht die Leistung einer Schülerin oder eines Schülers in einem Fach oder mehreren 
Fächern abweichend von den im Zeugnis für das erste Halbjahr des Schuljahres 
2020/2021 erteilten Noten nicht mehr aus, werden Minderleistungen in einem Fach bei der 
Versetzungsentscheidung nicht berücksichtigt.  
 
Ist mit der Versetzung der Erwerb eines Abschlusses oder einer Berechtigung verbunden, 
werden bei der Entscheidung über die Versetzung und die Vergabe des Abschlusses oder 
der Berechtigung auch Minderleistungen berücksichtigt.“  
 
Bitte beachten Sie also, dass es – anders als im vergangenen Schuljahr – durchaus zu 
einer Nichtversetzung kommen kann, wenn mehrere Minderleistungen nicht ausgeglichen 
werden können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Bong / Schulleiter  


